
Beachten Sie, wer und wie viele Menschen das Foto wahrscheinlich sehen können!

�	Überprüfen Sie genau, welchen Kontakten Sie private Fotos zugänglich machen. Gerade Profilbilder   
 sind in der Regel für sehr viele Kontakte sichtbar.

�	Gehen Sie die Einstellungsmöglichkeiten in Apps wie Instagram durch: Ist Ihr Kanal öffentlich
 oder können nur Kontakte Ihre Stories und geposteten Bilder sehen? Öffentlich gepostete 

Fotos können unbeabsichtigt in die Hände Fremder geraten, so dass Sie keine Kontrolle 
mehr darüber haben, was damit passiert. 

Es muss nicht immer WhatsApp sein! Alternative Messenger wie z. B. Threema oder Signal gehen 
sensibler mit personenbezogenen Daten um und bieten die gleichen Funktionen. 

Linktipp: Auf mobilsicher gibt es einen Überblick zu Messenger-Apps.

Überlegen Sie, wie Ihr Kind gezeigt werden soll! Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Kindes und 
überlegen Sie, wie Sie reagieren würden, wenn bestimmte Kinderfotos von Ihnen im Internet kursieren 
würden. Schon früh bekommt Ihr Kind so einen digitalen Fußabdruck, der kaum noch zu ändern ist.

Vereinbaren Sie in der Familie und im Freundeskreis Regeln,  damit Bilder nicht ungewollt verbreitet 
werden, zum Beispiel:
� Fotos von Kindern werden nicht ungefragt weitergeleitet.
� Kinderfotos werden nicht öffentlich gepostet.
� Kinder werden nicht leicht bekleidet oder in intimen bzw. peinlichen Situationen fotografiert. 

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran! Sie sind ein wichtiges Vorbild für Ihr Kind – auch bei der Internet-
nutzung. Wenn Sie nur ausgewählte Fotos von sich und Ihrer Familie und in Absprache teilen, nimmt das 
Ihr Kind wahr und bespricht sich auch mit Ihnen, wenn es selbst Fotos postet.

Linktipp: Auf SCHAU HIN! gibt es den Digitalen Elternabend „Kinderfotos im Netz“ als Video zu sehen. 

Kann ich das Foto, auf dem mein Kind zu sehen ist, online teilen? Was sollte ich beachten? Und wie kann ich mein Kind 
einbeziehen? Auf diese Fragen möchte die Kampagne #DenkenFragenPosten des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. Antwor-
ten geben und Eltern Wege aufzeigen, bewusst mit den Rechten ihres Kindes im Netz umzugehen. Denn Kinder haben das 
Recht, aktiv mitzubestimmen, ob, wie und mit wem ein Foto von ihnen geteilt wird.

Lea wächst allein bei ihrer Mutter auf. Ihre Mama Steffi begleitet sie oft zum Fußballtraining, steht 
am Spielfeldrand und macht Fotos von ihr. Diese veröffentlicht sie ganz stolz bei Instagram und 
Facebook. Die Fotos von sich teilt Lea manchmal auch selbst mit dem eigenen Smartphone über 
ihren Instagram-Kanal mit ihren Freundinnen.

Darf ich das Foto posten? 
Elterntipps 
Altersgruppe 10 bis 13 Jahre

Tipps vom Deutschen Kinderhilfswerk
mit Beispielen für unbedenkliche Kinderfotos: 
www.dkhw.de/kinderfotos-im-netz

Gefällt dir das Foto? Fragen Sie Ihr Kind und teilen Sie nicht über seinen Kopf hinweg Bilder von ihm. Ihr 
Kind hat eine eigene Meinung und Vorstellung davon, ob es sich auf Fotos mag oder nicht. Was Erwach-
sene unproblematisch finden, kann für Kinder durchaus peinlich und unangenehm sein. Auch Kinder 
haben das Recht am eigenen Bild.

Darf ich das Foto von dir teilen? Fragen Sie Ihr Kind – immer! Besprechen Sie dabei auch mit ihm, 
wo Sie das Foto posten möchten und wer das Foto dann sehen kann. Wenn Ihr Kind nicht ein-
verstanden ist oder aus anderen Gründen kein Einverständnis geben kann, sollte das Foto nicht 
geteilt werden. 

Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Kind darüber, dass die Veröffentlichung von Fotos im Netz auch 
unangenehme Konsequenzen, wie z. B. Cybermobbing, ungewollte Datenweitergabe oder gar Datenmiss-
brauch haben kann.

Linktipp: Auf handysektor wird das Recht am eigenen Bild jugendgerecht erklärt.

Herausgeber:
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In Zusammenarbeit mit:

Vervielfältigung und Verbreitung der Texte ist unter Angabe der Quelle (Titel, Herausgeberschaft sowie Auflage) erlaubt.
Die Illustrationen sind davon ausgenommen. Weitere Informationen: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

https://mobilsicher.de/apps-kurz-vorgestellt/verschluesselt-kommunizieren-per-app
https://www.schau-hin.info/service/mediathek/digitaler-elternabend-kinderfotos-im-netz
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/medienkompetenz/tipps-fuer-den-umgang-mit-kinderfotos-in-der-digitalen-welt/
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/medienkompetenz/tipps-fuer-den-umgang-mit-kinderfotos-in-der-digitalen-welt/
http://www.dkhw.de/kinderfotos-im-netz?fbclid=IwAR0PnxP77VzH_EoBF7OwePk768F5h8L9p6oNjMJZbSJBZ1F-ULdVFPkep80
https://www.handysektor.de/artikel/persoenlichkeitsrechte-und-das-recht-am-eigenen-bild/

